
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/2/24 2004/20/0336
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2005

Index

E4D E19103010

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/02 Staatsbürgerschaft Staatenlosigkeit

Norm

41997D0662 Übk Dubliner DV Anh3;

AsylG 1997 §5 Abs1 idF 1999/I/004;

AVG §37;

Dubliner Übk 1997 Art18;

Dubliner Übk 1997 Art5 Abs2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2004/20/0337 2004/20/0338 2004/20/0339

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass es zur Frage der Existenz eines bei der Asylantragstellung gültigen (hier französischen)

Visums für die Asylbewerber im Hinblick auf die vorliegenden Unterlagen, denen in diesem Zusammenhang die

Bedeutung eines "Beweises" zukommt (vgl. Verzeichnis A Punkt I.1.3. im Anhang III des Beschlusses Nr. 1/97 des

Ausschusses nach Art. 18 Dubliner Übk 1997), keiner ergänzenden Ermittlungen oder Feststellungen mehr bedurfte

(vgl. demgegenüber den dem Erkenntnis vom 4. Mai 2000, Zl. 2000/20/0025, zu Grunde liegenden Beschwerdefall).

Schlagworte
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